
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/2/22 6Ob323/00v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.2001

Norm

ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 §10

BG betr Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesellschaften §10 Abs4

Rechtssatz

Nach § 10 Abs 4 des Bundesgesetzes betre5end Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesellschaften, BGBl Nr

826/1992, iVm § 10 des ASFINAG-Ermächtigungsgesetzes 1997 fällt die begleitende Kontrolle von Bauvorhaben der in

diesen Gesetzen genannten Straßenbaugesellschaften in den Aufgabenbereich des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Angelegenheiten, das diese Aufgaben entweder selbst wahrnehmen oder einem bevollmächtigten

Vertreter übertragen kann.
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